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a) an einen in Basel aufzustellenden eidgenössischen Auswanderungskommis
sär, welcher sich mit den diesseitigen Konsulaten in Frankreich, Belgien u. s. w. in 
Verbindung zu sezen und den schweizerischen Auswanderern sowie den Behör
den mit Räthen, Aufschlüssen und Hilfleistungen an die Hand zu gehen hätte;

b) für ein in Antwerpen zu errichtendes Konsulat, welchem die Aufstellung 
eines besoldeten Gehilfen zur Pflicht gemacht würde, um die schweizerischen 
Auswanderer mit Rath und That zu unterstüzen und vor Prellereien zu schüzen;

wurde, nach stattgehabter Diskussion beschlossen:
1) die Errichtung eines schweizerischen Konsulates in Antwerpen sei grund

sätzlich ausgesprochen;
2) das Handels- und Zolldepartement sei einzuladen, diesfällige Vorschläge zu 

machen3;
3) bezüglich eines in Basel aufzustellenden Auswanderungskommissärs sei das 

Departement des Innern eingeladen, sich dem Bundesrathe gegenüber näher aus
zusprechen:

a. über den Zug der schweizerischen Auswanderung durch Basel und die bis
herigen Vorgänge;

b. über die Nothwendigkeit der Aufstellung eines solchen schweizerischen 
Agenten dortselbst;

c. über die Pflichten und Rechte eines solchen Beamten in Form eines Régle
mentes und

d. über die Personen, welche hiezu geeignet sein möchten, unter Einreichung 
diesfälliger Vorschläge.4

3. Non retrouvée. L e 16 mai 1855, le Conseil fédéral répondra à une demande de crédit pour 
Immigration du Consul de Suisse à Anvers: es wäre eine irrthümliche Ansicht, anzunehmen, dass 
die Vermehrung des Kredites für die Auswanderung mit besonderer Rücksicht auf den Plaz von 
Antwerpen stattgefunden habe. PVCF, E 1004 1 /2 1 , n° 1873.
4. Cf. les propositions du D épartem ent de l ’Intérieur des 6 décem bre 1854 et 8 février 1855  (E  
2 /2 0 6 1 ). L e Conseilfédéral décidera l ’ouverture d ’un bureau d ’émigration à Bâle le 25 m ai 18 5 5 
(PVCF, E 1004 1 /2 1 , n° 1993).
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Proposition du Chef du Département politique, F. Frey-Hérosé,
au Conseil fédéral

Bern, 24. November 1854

In Antwort auf das Schreiben des Bundesrathes d. d. 6. d. M .1, mit welcher der 
Regierung von Tessin die Note des Grafen von Buol an den schweizerischen 
Geschäftsträger in Wien d. d. 16. Oktober2 mitgetheilt worden war, erwidert diese

1. Non reproduite.
2. Sic pour 31. Cf. N° 206, note 4.
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Regierung unterm 17. ds.3, dass sie dem in der Note enthaltenen Gedanken einer 
Unterhandlung mit dem Herrn Zivilgouverneur von Mailand, behufs bestmög
lichster Lösung des Konflikts, für annehmbar erachtet und zu diesem Zweke vom 
Grossen Rathe eine unbeschränkte Vollmacht für den Bundesrath zur Lösung der 
Zwistigkeit mit Österreich verlangt und erhalten habe.

Spezielle Vorschläge zu formuliren wäre ebenso unziemlich als unzeitig ge
wesen, da sie nur den Gang und den Erfolg der Unterhandlungen hätten stören 
müssen.

Das Schiksal des Kantons sei in die Hände des Bundesrathes gegeben und die
ser besize nun alle Vollmachten, welche ihm die Bundesverfassung einräume und 
welche sonst der Kantonalsouveränität zustehen.

Man hoffe, der Bundesrath werde in Anerkennung dieses Vertrauens die 
Sache mit Thätigkeit und Energie zu Ende bringen, inzwischen aber der Regie
rung, damit sie dem Grossen Rathe Bericht erstatten könne, eine beförderliche 
Antwort ertheilen.

Wenn das politische Departement dieser Mittheilung gerne die hie und da 
bestrittene Anerkennung entnimmt, dass der gegenwärtig noch schwebende 
Anstand mit Österreich vorab kantonaler Natur sei und nicht der Eidgenossen
schaft in die Tasche geschoben werden könne, so bedauert es hinwiederum die 
lakonische Mittheilung der Regierung von Tessin in einer für den Kanton so 
hochwichtigen Sache, bei welcher man von der Regierung wol hätte erwarten dür
fen, dass sie gleichzeitig ihre Ansichten ausspreche, in welcher A rt und Weise und 
in welchem Umfange sie wünsche, dass der Bundesrath die ihm gegebene A uf
gabe auffasse und in wie weit sie bei der Lösung derselben selbst mitwirken und 
welchen Theil der Verantwortlichkeit sie selbst übernehmen wolle. Die Kürze ist 
umso befremdender, weil die Regierung wol wissen konnte, dass der Bundesrath 
früher einmal geringe Geneigtheit zeigte, solche allgemeine Vollmachten anzu
nehmen, als man ihm dergleichen, unter Vorbehalt der Ratifikation des Grossen 
Raths, die damals aber nicht ertheilt wurde, anzubieten suchte.4

Es wäre gar nicht nothwendig gewesen, im Grossen Rathe von Tessin in Ein
zelheiten einzutreten, die der spätem Unterhandlung hätten schaden können; 
hält man aber — und mit Recht — dafür, dass öffentliche Verhandlungen über 
Instruktionen und besondere Weisungen behufs Lösung eines Geschäfts, für den 
Gang der Unterhandlung bei derselben nachtheilig seien, so wird auch nicht ver
kannt werden, dass die Ertheilung einer allgemeinen Vollmacht, gepaart mit dem 
oft ausgesprochenen Bekenntnis, dass für Tessin der gegenwärtige Zustand nicht 
mehr zu ertragen sei, noch viel bedenklicher erscheint, und es ganz gut gewesen 
wäre, die Unnachgiebigkeit des Gegners durch etliche restrictive Winke zu 
bekämpfen, welche ein allzu weites Vorgehen des Bevollmächtigten schon von 
vorneherein nicht voraussezen Hessen.

Es ist auch nicht zu verkennen, dass der Konflikt mit Österreich kein befriedi
gendes Ende in naher Frist finden werde, wenn man nicht gewisse Opfer bringt. 
Österreich hat in der politischen Frage bezüglich des eigentlichen Blokus keinen 
Sieg gegen die Schweiz erringen können, sondern den Blokus ohne herwärtige

3 . Non reproduite.
4. Cf. N° 191, note  4.
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Zugeständnisse aufgehoben. Es wird aber umso fester auf einer Entschädigung 
für die Kapuziner bestehen, weil es sich hier im formellen und materiellen Recht 
hält, und bei der Enormität der von ihm ergriffenen Repressalie ein einfaches 
Zurüktreten von seinen Forderungen schon darum nicht denkbar ist, weil 
dadurch diese Repressalie als unbegründet karakterisirt und die Verantwortlich
keit dafür umso schwerer würde. Könnte auch nach und nach ein Erlöschen der 
bestehenden Anstände im Laufe der Zeit eintreten, so erforderte dieses Jahre. So 
lange will Tessin nicht warten, und es müssen zu einer schnellen Erledigung, wie 
gesagt, Opfer gebracht werden. Diese Opfer liegen nun zunächst Tessin ob, und es 
wäre somit an diesem Kanton gewesen, entweder gleich zu sagen, wie weit er in 
dieser Beziehung gehen wolle, oder doch eine Vereinbarung mit ihm vorzuschla
gen, um diesen Punkt zu besprechen.

Zu berücksichtigen ist auch der Ehrenpunkt. Hätte Österreich die Konferenz 
über die Gränzreglirung angenommen, so wären die Kommissarien an der 
Gränze zusammengetreten und hätten dann ohne Anstand ihre Geschäfte an der 
Gränze fortsezen oder dahin oder dorthin sich begeben können, man hätte keinen 
Anstoss genommen, war doch das erste Zusammentreten ein gegenseitiges Ent
gegenkommen. Jezt bietet Herr von Buol eine Besprechung in Mailand an, es 
erwartet somit der österreichische Kommissär den schweizerischen und sezt sich 
in die Stellung des Anhörenden, beliebig gewährenden Theils, gegenüber dem 
Abhülfe suchenden klagenden Theil. Inzwischen scheint sich Tessin über diesen 
Anstand weggesezt zu haben, weil die Regierung in ihrer Zuschrift sagt, dass sie 
für gut befunden habe, den Gedanken der vorgeschlagenen Unterhandlungen mit 
dem Zivilgouverneur der Lombardie anzunehmen. Allein die Abgeordneten 
nach Mailand wären eidgenössische, nicht tessinische Repräsentanten, und wenn 
in der Sendung etwas odioses liegt, so fällt es auf die Eidgenossenschaft, nicht auf 
Tessin, wie denn überhaupt bei dieser ganzen Angelegenheit der Gedanke nicht 
verdrängt werden kann, es suche Tessin zwar fast um jeden Preis aus der von ihm 
herbeigeführten schlimmen Lage herauszukommen, dabei aber den bösen Schein 
auf fremde Schultern zu wälzen.

Es dürften dieses alles Motive für den Bundesrath sein, die ihm zugedachte 
unbedingte Vollmacht abzulehnen, dennoch glaubt das Unterzeichnete Departe
ment, es sollte dieses nicht geschehen.

Die Lage des Kantons Tessin ist eine äusserst schwierige und eine Beruhigung 
der Parteien in demselben nicht zu denken, bis der österreichische Konflikt 
geordnet ist. Die Parteien bekämpfen sich auf das Heftigste und es haben sich die 
heterogensten Theile verbunden, um die Regierung zu stürzen. Nun scheint aber 
die Regierung mit ihren Freunden das bundesfreundliche Element im Kanton 
Tessin zu bilden, und die meisten rechtlichen, verständigen, besizenden Bürger in 
ihren Reihen zu haben, während die Führer der übrigen Parteien ihre Stüzen in 
den weniger gebildeten, ärmeren, leidenden und darum unzufriedenen Klassen 
suchen müssen.

Gelingt es nun der gouvernementalen Partei, den Span mit Österreich zu lösen, 
so wird ihre Stärke wieder wachsen und der Kanton einer ruhigem Zukunft entge
gen gehen, zugleich aber auch, wie früher, fest zum Bunde stehen. Fällt aber die 
Regierung, so werden ihre Nachfolger wahrscheinlich zuerst, um sich zu kräfti
gen, um jeden Preis und vielleicht mit Hintansezung anderweitiger Betrachtun-
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gen den Anstand mit Österreich zu beseitigen suchen, worauf aber der Kampf der 
Parteien im Innern aufs Neue sich fortspinnen wird und Verhältnisse eintreten 
könnten, unter denen der Bund schwer zu leiden hat.

Die Bundespolitik räth daher, eine Beseitigung der Anstände mit Tessin mög
lichst bald zu erwirken.

Aber auch in materieller Beziehung allein wäre eine baldige Herstellung der 
frühem Verhältnisse zwischen Tessin und Österreich wünschbar. Viele Tessiner 
sind gewohnt, ihr Brod in der Lombardie zu suchen und dieses ist ihnen jezt ver
schlossen. Sie haben noch nicht gelernt, es im eigenen Land zu finden, und dürften 
es so bald nicht lernen. Mancher kräftige Mann legt die Hände müssig in den 
Schooss, oder gebraucht seine Gaben nicht vernunftgemäss, sondern wartet eine 
bessere Zukunft ab und zehrt inzwischen vom Mark des Landes. Auch das Eigen
thum, welches Tessin in der Lombardei besizt. leidet an Frtrac und an Werth.

Im Interesse der allgemeinen Wohlfahrt daher, sowol der Eidgenossenschaft 
als des Kantons, scheint eine beförderliche Anhandnahme und möglichst baldige 
Lösung des Konflikts mit Österreich durch den Bundesrath zu liegen. Diese 
Berüksichtigung soll ändern Gefühlen vorwalten. Seitdem Österreich einen 
neuen Geschäftsträger nach Bern geschikt hat, mag denn auch die Sendung 
schweizerischer Kommissäre nach Mailand in besonderen Geschäften leichter 
gerechtfertigt werden: wollte man ja früher schon zu persönlichen Besprechun
gen in der Lombardei Hand bieten, wenn sich Österreich zu solchen bereit gezeigt 
hätte.

Zudem wünscht Tessin jetzt diesen Schritt. Wollte der Bundesrath ihn verhin
dern oder verzögern, so würde der Vorwurf über Fortdauer des Blokus ihm zuge
schleudert, von ihm Verantwortung verlangt, über ihn geklagt, dass, wenn er 
guten Willen zur Lösung des Konflikts gehabt hätte, dieser Konflikt längst gelöst 
wäre.

Das Departement hält also dafür, es sollte die Sendung von Kommissären nach 
Mailand stattfinden.

[ - P
Was nun die Instruktion betrifft, so würde sie sagen, dass die Bevollmächtigten 

nach Mailand gesandt werden, um dort mit dem Herrn Zivilgouverneur der Lom
bardie eine Ausgleichung der obwaltenden Differenzen zu verhandeln und die 
Herstellung der frühem  Verhältnisse zu erwirken zu suchen.

Österreich verlange Entschädigung für die ausgewiesenen Kapuziner und 
wünsche, dass mit dem betreffenden Ordinariat die Anstände wegen Ascona und 
Pollegio besprochen und beseitigt werden.

Die Herren Abgeordneten haben nun hinsichtlich der Ausweisung der Kapu
ziner die Gründe aufs Neue geltend zu machen, welche dieselbe veranlassten; 
dann aber auch die von der Regierung von Tessin s. Z. des Friedens wegen ausge
sprochene Geneigtheit zur Hebung der Beschwerden eine dreijährige Pension zu 
bezahlen, in Erinnerung zu bringen, welches Anerbieten mit der Ausweisung der 
gesammten Tessiner aus der Lombardie erwidert worden sei.

Sie haben im weitern darauf hinzuweisen, dass die Schweizerjünglinge, welche

5 . P assage sur la co llabora tion  avec le Tessin p o u r  la rédaction  des instructions.
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laut Staatsvertrag vom 22ten Heumonat 18426 ein Anrecht auf 24 Freipläze am 
Seminar zu Mailand haben, seit Jahren des Genusses dieser Stiftung beraubt sind 
und der Schweiz noch keinerlei Entschädigung dafür geleistet wurde.

Sie werden ferner auf die ungeheuern Nachtheile hinweisen, welche den 
unschuldigen, aus der Lombardie ausgewiesenen über 6000 Tessinern zufielen 
und welche in keinem Verhältnis stehen zu den Nachtheilen, welche die Kapuzi
ner erlitten haben.

Dessenungeachtet werden sie die Geneigtheit aussprechen, im Interesse der 
Herstellung freundschaftlicher Beziehungen zwischen Nachbarstaaten Opfer zu 
bringen.

Als solche werden bezeichnet:
1. Verzichtleistung auf eine Entschädigung für die vorenthaltenen vierund

zwanzig Freipläze am Seminarium in Mailand bis Ende dieses Jahres.
2. Leistung einer Aversalsumme für die Kapuziner, bis auf fünfzigtausend 

Franken, je nachdem die Entschädigung für Freipläze mehr oder weniger in 
Anrechnung gebracht werden kann.

Dagegen werden sie trachten, als Gegenentschädigung für die Ausweisung der 
Tessiner, welche durch keine Repressalie erwidert wurde, die doch im gleichen 
Umfang möglich gewesen wäre, da bei 6000 Lombarden im Kanton Tessin woh
nen, eine Abtretung des ganz von Tessin umschlossenen am Luganersee gelege
nen Distrikts Campione in grösserm oder kleinerem Masse, wenigstens des am 
westlichen Ufer des Sees gelegenen Theils desselben, zu erwirken, und, wenn die 
Abtretung des ganzen Distrikts erhältlich wäre, aber auch nur dann, in Beendi
gung der Gränzanstände gegen Österreich, auf die weitern hierseitigen Ansprü
che auf den streitigen Gränzparzellen verzichten, so dass die Gränze dannzumal 
so festgesezt würde, wie die österreichischen Kommissäre im Jahre 1846 das 
Begehren stellten.

Bezüglich der kirchlichen Angelegenheiten werden die Herren Abgeordneten 
jedes Protektorat der kaiserlichen Regierung zu Gunsten der Bischöfe von Mai
land und Como auf denjenigen Theilen ihrer Diözese, welche auf Schweizergebiet 
liegen, ablehnen, mit der Bemerkung, dass so wenig schweizerische Regierungen 
sich in kirchliche Angelegenheiten jenseits der Gränze mischen, ebenso wenig 
eine Einwirkung jenseitiger Regierungen auf diesseitigem Gebiet zugegeben 
werde. Sollten die Bischöfe Beschwerden bei den kaiserlichen Behörden in dieser 
Richtung Vorbringen, so möge man sie an die schweizerischen Regierungen und 
Gerichte verweisen.

Die Herren Abgeordneten haben über den Gang der Unterhandlungen fleissig 
dem Bundesrathe Bericht zu erstatten und nöthigenfalls weitere Weisungen und 
Vollmachten einzuholen. Gelänge es ihnen, sich über eine Ausgleichung zu ver
einbaren, so haben sie eine solche unter Ratifikationsvorbehalt abzuschliessen.

Sollte der Bundesrath eine Erledigung in dieser Weise annehmbar finden, so 
wäre der Regierung von Tessin Kenntnis zu geben, und ihre Entschliessung abzu
warten, wobei sie darauf aufmerksam zu machen wäre, dass, wenn in der Entschä
digung grössere oder kleinere Summen für die Vorenthaltung der Freipläze am 
Seminar in Mailand inbegriffen werden können, es ihr obliege, sich mit den

6 . Cf. N° 176, note 8.
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betreffenden Kantonen darüber zu verständigen und diese ihrerseits zu entschä
digen.

Mit diesem Antrag möchte der Unterzeichnete Departementsvorsteher noch 
nicht seine definitive unabänderliche Meinung ausgesprochen und dadurch seine 
Stimme gleichsam verpfändet haben, sondern er muss sich für einen allfälligen 
Entscheid die freie Stimme umso mehr Vorbehalten, als die Angelegenheit eine 
sehr wichtige und daher ein möglichst einiges Handeln des Bundesrathes wünsch
bar ist.7

7. Dans sa séance du 24 novembre 1854, le Conseil fédéral décide d ’écrire au Tessin: / .. ./D e r  
Bundesrath sei geneigt, die Vollmacht anzunehmen; er zweifle indessen nicht, dass die Regie
rung von Tessin auch ihre Ansichten aussprechen und einen Delegierten ernennen werde, so wie 
er sich Vorbehalte, vor dem endlichen Abschluss die Zustimmung der dortseitigen kompetenten  
Behörden zu den Übereinkunftspunkten einzuholen [...] (E  1004 1 /1 9 , n° 4744).
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Proposition du Chef du Département politique, J. Furrer,
au Conseil f  édéral

Bern, 15. Januar 1855

Nach stattgefundener Wahl von Delegirten1 nach Mailand zur Conferenz über 
den Österreichisch-tessinischen Conflict und nach erklärter Annahme der Wahl 
handelt es sich um die zu ertheilende Instruction. Nachdem Hr. Nationalrath Sid- 
ler theils durch seine amtliche Stellung, theils durch einlässliche mündliche D ar
stellung der historischen und rechtlichen Verhältnisse ab Seite des Unterzeichne
ten vollständige Sachkenntnis erhalten hat und da die letztre bei Hrn. Beroldin- 
gen vermöge seiner kantonalen Stellung und seiner bisherigen Mitwirkung in die
ser Angelegenheit vorausgesetzt werden muss, so erachtet das Departement es für 
angemessen, den Hrn. Delegirten nur in wenigen allgemeinen Sätzen schriftlich 
den Zweck und Standpunkt der Delegation zu bezeichnen und schlägt daher, 
anschliessend an die Vorträge des politischen Departements v. 24. November2 
und 21. December3 pass, und an die diesfälligen Verhandlungen des Bundesra
thes, so wie auch in Berücksichtigung des Schreibens der Regierung von Tessin 
v. l l .h u j .4 folgende Instruction vor:

Die Herrn Delegirten begeben sich nach Mailand, um mit Sr. Exc. dem Hrn. 
Civilgouverneur v. Burger als Delegirten der k.k. österreichischen Regierung die

1. Dans sa séance du 10 janvier 1855, le Conseil fédéral avait désigné G.J. Sidler, Conseiller 
national, et S. von Beroldingen, inspecteur des télégraphes (E 1004 1 /2 0  n° 117).
2. Cf. N° 215.
3. Non reproduite.
4. Non reproduite.
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